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§ 51 GSVG Anpassung und
Aufwertung fester Betrage

GSVG - Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.01.2026

§51.

Zur Vervielfachung mit der Aufwertungszahl oder mit dem Anpassungsfaktor ist der am 31. Dezember des
vorangegangenen Jahres geltende feste Betrag heranzuziehen; wird jedoch der feste Betrag mit 1. Janner eines Jahres
in Geltung gesetzt, so ist dieser Betrag zur Vervielfachung heranzuziehen. Der vervielfachte Betrag ist auf Cent zu
runden. Die sich hienach ergebenden Betrage sind kundzumachen.

In Kraft seit 01.01.2002 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/gsvg/paragraf/51
file:///

	§ 51 GSVG Anpassung und Aufwertung fester Beträge
	GSVG - Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz


